
 

 
 

 
 

Antrag zur ÖBKT-Mitgliedschaft 
 
   

Wir laden Kunsttherapeut*innen ein, durch die Mitgliedschaft im 
"ÖBKT- Österreichischer Berufsverband für Kunsttherapie"  

die Bemühungen um eine berufsgesetzliche Regelung unseres  
Berufsstandes in Österreich zu unterstützen. 

 
 
Der ÖBKT als österreichischer Berufsverband für Kunsttherapie ist ein 
unabhängiger Zusammenschluss von Dipl. Kunsttherapeut*innen und 
Studierenden der Kunsttherapie. Unser Ziel ist es, die Anliegen und 
Interessen der "KUNSTTHERAPIE" öffentlich zu vertreten, den Beruf in 
Österreich zu etablieren und Kunsttherapeut*innen in ihrem beruflichen 
Werdegang nach allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeit zu 
unterstützen. 
 
 
Als Kunsttherapeut*innen leisten wir seit Jahren einen wichtigen Beitrag im Sozial- und 
Gesundheitswesen und allen persönlichkeitsbildenden Bereichen. Das 
Wirkungsspektrum des ÖBKT als Berufsverband www.berufsverbandkunsttherapie.at  
wird durch weitreichende Aktivitäten und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit sichtbar. 
Als Berufsverband haben wir die Möglichkeit, gemeinsam das Berufsbild und die vielen 
Einsatzgebiete der Kunsttherapie aktiv aufzuzeigen, zu fördern und letztlich einer 
berufsgesetzlichen Anerkennung zuzuführen. 
 
 
ÖBKT-Mitglieder tragen dazu bei, dass die Berufsausübung durch eine Anerkennung 
des Berufsbildes gewürdigt wird. Dafür bietet der ÖBKT seit seinem Bestehen einen 
rechtlichen Rahmen. 
Eintrag im Vereinsregister: ZVR-Zahl: 238324666 http://zvr.bmi.gv.at/Start  
Gründung: 05.01.2013 
 
 
 
 
 

http://www.berufsverbandkunsttherapie.at/
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Auszug aus den Statuten § 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks: 
 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel 
erreicht werden. 
 
2) Als ideelle Mittel dienen:    

• Gemeinsamer öffentlicher Auftritt (Internetplattform, Foren, Mitgliederliste, Folder) 
• Fachlicher Austausch 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Interkultureller Austausch 
• Vorträge und Versammlungen, Seminarangebote, Weiterbildungsangebote 
• Gesellige Zusammenkünfte  

 
3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:    

• Mitgliedsbeiträge 
• Sponsoring  
• Werbemöglichkeit auf der Internetplattform 
• Förderungen  
• Spenden  
• Erlöse aus Veranstaltungen, Vernissagen, Lesungen, Kulturtreffen, 
• Fortbildungsangebote 

 
 

  
 

  



 

 
 
 

VORAUSSETZUNG  
zur ÖBKT-Mitgliedschaft 

 
 

Der ÖBKT als Berufsverband bürgt für die Qualität seiner Mitglieder, 
deshalb ist uns Professionalität und Qualität sehr wichtig! 

 
 
Du kannst ordentliches Mitglied im ÖBKT-Österreichischer Berufsverband für 
Kunsttherapie werden, sofern Du eine Ausbildung mit positivem Abschluss als Dipl. 
Kunsttherapeut*in/Mal- und Gestaltungstherapeut*in absolviert hast, welche die 
Mindestvoraussetzungen zur Aufnahme als ordentliches Mitglied im ÖBKT erfüllt. 
 
Die Mitglieder verpflichten sich, pro Jahr mindestens 16 Stunden berufsrelevante 
Fortbildungen und regelmäßige Supervision zu besuchen. Diese sind möglicherweise 
im Zuge der Bemühungen um ein eigenes Berufsgesetz nachzuweisen. 
 
Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des ÖBKT nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch 
erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane 
zu beachten. 
   
 
Die Vorteile der ordentlichen Mitgliedschaft im ÖBKT 

• Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereins 
• Vernetzung mit Dipl. Kunsttherapeut*innen aus den verschiedenen 

Arbeitsbereichen 
• Auskünfte und Unterstützung bei Fragen rund um Arbeitsmöglichkeiten 
• Einblick in die professionelle Abwicklung von Projekten  
• Vergünstigungen bei Gruppen-Supervision und Fortbildungen  
• Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive 

Wahlrecht  
• Berufsrechtsschutzversicherung 

 
 
 
 

http://www.ikt.or.at/wp-content/uploads/2026/01/Mindestvoraussetzungen-zur-OeBKT_Mitgliedschaft-und-Berufsbild-Kunsttherapie-_2026.pdf


 

 
 
 
Hinweis zur Berufsrechtschutzversicherung 
In deiner Mitgliedschaft ist ein Rechtsschutz zur rechtlichen Absicherung im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit als Kunsttherapeut*in inkludiert: 
 

• Schadenersatz-Rechtsschutz (Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 
nach Beschädigung des Eigentums oder Verletzung der eigenen Person durch 
Dritte) 

• Straf-Rechtsschutz (Verteidigung in strafrechtlichen Verfahren bspw. nach 
einer erhaltenen Anzeige) 

• Katastropheneinsatzdeckung (Wahrnehmung rechtlicher Interessen bei 
Katastropheneinsätzen) 

• Beratungsrechtsschutz für Rechtsauskünfte (über den Verein) 
 
Achtung: Die Rechtsschutzversicherung ist KEINE Berufshaftpflichtversicherung. Die 
Berufshaftpflichtversicherung übernimmt Schäden, die im Zuge der Berufsausübung 
gegenüber anderen entstehen und ist nicht Teil der Mitgliedschaft. 
 
 
Die Aufgaben des ÖBKT  

• Der ÖBKT bezieht sich in seiner Arbeit auf berufspolitische Belange. Dazu zählt 
vorrangig die Erwirkung einer berufsgesetzlichen Regelung für Kunsttherapie 
in Österreich. 

• Der ÖBKT bietet keine Ausbildungen an. Diese werden von den jeweiligen 
Kunsttherapie-Schulen durchgeführt.  

• Praxisbezogene Fortbildungen, die der Qualitätssicherung und Erweiterung der 
beruflichen Kompetenzen der ÖBKT-Mitglieder und Dipl. Kunsttherapeut*innen 
dienen, werden angeboten. 

• Der ÖBKT steht seinen Mitgliedern, die kunsttherapeutische Projekte 
einreichen wollen, unterstützend zur Seite. 

 
 
Beendigung der Mitgliedschaft im ÖBKT 
Die Mitgliedschaft kann jeweils und ausschließlich 3 Monate vor Jahresende ohne 
Angabe von Gründen per Mail office@berufsverbandkunsttherapie.at beendet werden. 
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So wirst du bei uns Mitglied: 
 
Für den Antrag als ordentliches Mitglied sende uns bitte alle erforderlichen 
Unterlagen an office@berufsverbandkunsttherapie.at  

• Zeugnisse, Praktikumsnachweis, Fortbildungen, Lebenslauf 
• und ein möglichst aktuelles Portrait-Foto (Größe: 2,5 cm im Quadrat, 180 dpi)  

 
Der Mitgliedsbeitrag 
Nach Einsendung aller Unterlagen und positiver Prüfung durch den Vorstand erfolgt 
eine Nachricht mit der Bitte um Einzahlung des Mitgliedsbeitrags.  

 
• Die Mitgliedschaft beträgt aktuell pro Kalenderjahr 120,00 Euro.  
• Darin inkludiert ist eine Berufsrechtsschutzversicherung.  

 
Einzahlungsfrist  

• für bestehende Mitglieder: jeweils der 31. März des Mitgliedsjahres  
• bei Eintritt während eines Kalenderjahres: sofort nach positivem Bescheid 

 
Bankverbindung ÖBKT-Mitgliedskonto 

ÖBKT - Österreichischer Berufsverband für Kunsttherapie 
IBAN: AT91 12000 10045976098 
BIC: BKAUATWW 
 
Beachte bitte die Möglichkeit der Absetzbarkeit des Mitgliedsbeitrages  

     lt. § 5 Abs. 1 Nr 5 Körperschaftssteuergesetz 
 
 
 

 

 
 
  

mailto:office@berufsverbandkunsttherapie.at?subject=Antrag%20zur%20ordentlichen%20Mitgliedschaft
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Beitrittserklärung 

 
Ich erkenne die satzungsmäßigen Ziele des "ÖBKT“ als Österreichischen Berufsverband 
für Kunsttherapie an und ersuche um Beitritt als ordentliches Mitglied. 

 

Anrede  

Titel (optional)  

Vorname  

Nachname  

Geburtsdatum  

Straße  

PLZ  

Ort  

Land  

Firma  

Telefon/Mobil  
Website  

(wenn vorhanden)  

E-Mail  

Quellberuf  

Datum und Thema 
der Dipl.-Arbeit  

 
Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten zusammen mit meinem Foto auf der ÖBKT-
Mitgliederliste veröffentlicht werden.   
 
 
Datum: _________________    Unterschrift: ________________________________ 
 

Diese Seite bitte ausdrucken und mit allen anderen Unterlagen eingescannt oder als Foto 
an folgende Mailadresse senden: office@berufsverbandkunsttherapie.at 

 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam an der Stärkung der Identität und 

Wertschätzung unseres Berufes zu arbeiten! 
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Deine Arbeitsschwerpunkte  
Bitte wähle aus der Liste deine Schwerpunkte (wir können maximal 5 Schwerpunkte  
anführen) und sende diese zusammen mit der Beitrittserklärung: 
 

Alter und Altern 
Ängste 
Arbeit und Beruf 
Behinderung/Handicap 
Chronische Krankheiten 
Demenz 
Depression 
Entscheidungsfindung 
Entwicklungsförderung 
Essstörungen 
Frauenthemen 
Gewalt/Missbrauch 
Psychosomatik 
Krisenbewältigung 
Migration/Inklusion/Flucht 
Persönlichkeitsentwicklung 
Rehabilitation/Regeneration 
Ressourcenmobilisierung 
Schulprobleme 
Schwangerschaft und Geburt 
Selbsterfahrung 
Selbstwertstärkung 
Sexualität 
Sprach-, Konzentrationsstörungen 
Stress-/Entspannungsmanagement 
Sucht 
Tod/Trauer/Verlust 
Veränderungsprozesse 
Veränderte Wahrnehmung/Sinneseinschränkungen 
Zielfindung 

 
Andere Arbeitsschwerpunkte: 
 

 



 

 
 
Deine Zusatzausbildung/en  
Bitte wähle aus dieser Liste deine Zusatzausbildung/en aus und führe diese im Mail 
zusammen mit der Beitrittserklärung an.  
 
ACHTUNG: Für die Zusatzausbildung/en benötigen wir den Nachweis eines 
Abschlusses: 
 
 Ayurveda 
 Biologie 
 Burnout/Burnout-Prävention  
 Ergotherapie 
 Kultur- u. Sozialanthropologie 
 Legasthenie 
 Lehrende 
 Mediation 
 Pädagogik 
 Psycholog. Beratung (LSB) 
 Psychologie 
 Psychotherapie 
 Sozialpädagogik 
 Supervision 
 Trainer/in 
 Trauma-Beratung 
 Yoga 
 
Tätigkeitsbereich bzw. andere (nicht angeführte) Zusatzausbildung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Deine Arbeitsweise 
Bitte wähle aus der Liste die Settings, in denen du vorrangig arbeitest und sende diese 
zusammen mit der Beitrittserklärung: 
 
 in eigener Praxis 
 im Einzel 
 im Gruppensetting 
 im klinischen Bereich 
 mobile Begleitung 
 online-Videosetting 
 
 
 
Deine Klientschaft 
Bitte wähle aus der Liste die Altersstufen deiner Klientschaft, in denen du vorrangig 
arbeitest und sende diese zusammen mit der Beitrittserklärung: 
 
 Kinder 
 Jugendliche 
 Junge Erwachsene 
 Erwachsene 
 Senioren 
 


